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Liebe Münchwilerinnen 
Liebe Münchwiler

Unsere Gemeinde wird in der 
Umgebung immer wieder mal 
als «Schlafdorf» bezeichnet. Was 
damit gesagt werden will ist, dass 
es viele Leute nach Münchwilen 
zieht, welche täglich von hier 
wegpendeln um in Winterthur, 
St.Gallen oder Zürich zu arbeiten. 
Sie sind gewissermassen nur in 
Münchwilen, um zu schlafen, das 
restliche Leben spielt sich andern-
orts ab. 

Diese Aussage kann auf zwei 
Arten angesehen werden: Man 
kann sagen, dass Münchwilen in 
den letzten Jahren nur gewachsen 
ist, weil günstig gewohnt werden 
will. Andererseits kann man auch 
die positiven Seiten darin sehen. 
Um Pendler anzuziehen, muss die 
Infrastruktur in einem Dorf gut 
ausgebaut sein und das ist in 
Münchwilen mit der Frauen-
feld-Wil-Bahn und dem direk-
ten Autobahnanschluss sowie 
diversen Einkaufsmöglichkeiten 
der Fall.

Eine Zeit lang hatte auch ich die 
Befürchtung, Münchwilen könnte 
zu einem reinen «Schlafdorf» mu-
tieren. In den letzten Jahren kann 
man aber eine erfreuliche Ent-
wicklung beobachten. Über das 
ganze Jahr verteilt werden immer 
wieder Veranstaltungen für die 
gesamte Bevölkerung angeboten, 
welche von einem breiten Publi-
kum genutzt werden. Die Initia-
tive dafür kommt hauptsächlich 
aus dem Dorf. So sind es Vereine, 
Private oder Unternehmer, welche 
etwas für das Dorfl eben machen 
wollen und es aufrechterhalten 
und auch wieder etwas stärker 
beleben.

Wenn diese erfreuliche Entwick-
lung so weitergeht, hört man hof-
fentlich schon bald: Münchwilen 
ist aus seinem Dornröschenschlaf 
erwacht.

Cyrill Zahnd
Gemeinderat Hochbau
cyrill.zahnd@hotmail.com

AUS DER SICHT 
DES GEMEINDERATES

Gemeindesaal Umfrageergebnis
Wir nehmen die Ergebnisse der Um-
frage der Parteien bezüglich einem 
möglichen «Neubau Gemeindesaal 
im Gestaltungsplangebiet Oberho-
fen» zur Kenntnis. Die Umfrage zeigt 
leider kein eindeutiges Bild und ist 
mit 145 Rückmeldungen von 2800 
Fragebogen eher bescheiden. Der Ge-
meinderat nimmt diese Ergebnisse auf 
und wird diese bei den weiteren Ab-
klärungen mit den verschiedenen An-
spruchsgruppen wie Schule, Vereine 
und allenfalls Stift ungsvertreter und 
selbstverständlich der Bevölkerung 
einfl iessen lassen.

Neue Abteilungsleiterin im Amt/
Mutterschaftsvertretung Jugend-
arbeit
Am 1. März hat Vanessa Zeller ihre 
Arbeit als Abteilungsleiterin Einwoh-

nerdienste aufgenommen. Damit ist 
die Vakanz bei den Einwohnerdiens-
ten nach einer längeren Übergangszeit 
wieder behoben. Zusammen mit Jen-
nifer Toto ist Vanessa Zeller die erste 
Ansprechstelle am Schalter bei den 
Einwohnerdiensten Münchwilen.
Die Jugendarbeiterin Tina Diethelm 
wird Mutter. Darum wurde eine Ver-
tretung für den Mutterschaft surlaub, 
der von Ende Mai bis Mitte September 
anberaumt ist, gesucht. Liliana Iaco-
velli aus St. Margarethen wird in dieser 
Zeit die Vertretung mit gleichbleiben-
den 40 Stellenprozenten übernehmen. 
Danach wird Tina Diethelm wieder 
ihre Arbeit übernehmen. 
Der Gemeinderat und die Verwaltung 
freuen sich auf diesen beiden neuen 
Mitarbeiterinnen und wünschen ih-
nen viel Erfolg und Freude an ihrer 
Tätigkeit. 

Zwei Jubilare mit je zehn Jahren
Gregor Kretz und Mauro Schüepp 
konnten am 1. März beide ihr Zehn-
Jahr-Jubiläum auf der Gemeindever-
waltung Münchwilen feiern. 

Gregor Kretz, Leiter Amt für Bau und 
Umwelt, ist ebenso für den Tiefb au, die 
Raumplanung und Umwelt zuständig, 
wie für die gemeindeeigenen Immobi-
lien. Zudem ist er neben vielen ande-
ren Aufgaben auch bfu-Sicherheitsde-
legierter. 
Mauro Schüepp hat bereits seine Aus-
bildung auf der Gemeindeverwaltung 
absolviert und ist danach in den ver-
schiedensten Funktionen und Ab-
teilungen tätig gewesen. Die letzten 
Jahre hat er während seines Studiums 
der Betriebswirtschaft  die Kanzlei als 
stellvertretender Gemeindeschreiber 
verstärkt.
Der Gemeinderat und die Verwaltung 
gratulieren den beiden Jubilaren und 
bedanken sich für ihre Loyalität gegen-
über der Gemeinde Münchwilen. 

 Der Gemeinderat n
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Neuhof-Garage Frei GmbH
Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
071 966 20 68, www.neuhofgarage.ch

Neuhof Garage Frei GmbH

Neuhof-Garage Frei GmbH Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
Telefon 071 966 20 68, jp@neuhofgarage.ch

Ihr ŠKODA-Partner

SIMPLY CLEVER

Wilerstrasse 48, 9542 Münchwilen
071 966 20 68, www.neuhofgarage.ch

Willkommen bei der Gemeindepräsidentin

Jeweils donnerstags, 16 bis 18 Uhr, im Sitzungszimmer (1. Stock) 
Gemeindehaus Münchwilen an folgendem Datum:
27.04.2023 31.08.2023 26.10.2023 21.12.2023
29.06.2023 28.09.2023 30.11.2023 

Im Mai und Juli fi nden keine öffentlichen Sprechstunden statt. 
Es können aber jederzeit individuelle Termine mit der Gemeindepräsidentin vereinbart 
werden (Telefon 071 969 11 10 oder nadja.stricker@muenchwilen.ch).

Eigenmann AG
9542 Münchwilen, +41 71 960 06 66
www.eigenmann-elektro.ch

Aus dem Ressort Tiefbau
Murgtalstrasse: Sanierung Schmutz-
wasserkanalisation – Mehrkosten 
durch Erstellung einer Spundwand
Der Baustart erfolgte im nördlichen 
Bereich der betroff enen Haltung. Auf-
grund der Kenntnisse aus den vorhan-
denen Grundwasserkarten musste da-
von ausgegangen werden, dass Grund-
wasser vorhanden ist. Bei den ersten 
Grabarbeiten wurde aber festgestellt, 
dass bereits in einer Tiefe von zwei Me-
tern eine stark wasserführende Schicht 
vorhanden ist. Ohne den Einsatz von 
Pumpen staute sich folglich das Was-
ser bis 1.3 Meter unter das Terrain auf. 
Aufgrund des sehr starken Wasseran-
falls wurde die Situation mit einem 
Geologen besichtigt und beurteilt. 
Anhand der Erkenntnisse wurden 
verschiedene Varianten ausgearbeitet.

Aufgrund von verschiedenen Faktoren 
hat man entschieden, die Schmutz-
wasserleitung mit der Erstellung einer 
umliegenden Spundwand auszufüh-
ren. Die Spundwand wurde durch die 
Wellauer AG, Frauenfeld erstellt.
Wegen fehlender Alternativen und 
der Dringlichkeit wurde an der Ge-
meinderatssitzung hierfür ein Nach-
tragskredit von 140 000 Franken be-
willigt. Die Spundarbeiten sind ab-
geschlossen und mit dem Kanalbau 
konnte bereits begonnen werden. Da 
die Werkleitungsarbeiten des EWM 
vorgezogen worden sind, kam es zu 
keinen Bauverzögerungen. Die Arbei-
ten können wie geplant zwischen 
Ende April und Mitte Mai 2023 ab-
geschlossen werden.

n

Evangelischer und Katholischer Friedhof; 
Räumung von Gräbern
Auf dem evangelischen und dem katholischen Friedhof in Münchwilen werden Anfangs 
Mai Grabreihen geräumt. Die zu räumenden Bestattungsreihen sind seit Ende Oktober 
2022 entsprechend bezeichnet.

Die Angehörigen werden gebeten, für die Abräumung von Grabmälern, Grabschmuck, 
und Bepfl anzungen bis spätestens 30. April besorgt zu sein.

Nach Ablauf dieser Frist wird die Räumung durch die Gemeinde erfolgen. Falls dann 
noch Grabmäler, Pfl anzen etc. vorhanden sein sollten, erfolgt die Beseitigung durch die 
Gemeinde, ohne jeglichen Entschädigungsanspruch. Einfassungen und Platten bleiben 
im Eigentum der Politischen Gemeinde Münchwilen.

Gemäss Friedhofsreglement verlängern nachträglich beigesetzte Urnen die Grabesruhe 
nicht. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Friedhofvorsteheramt (Telefon 071 969 11 70) 
gerne zur Verfügung.
 Friedhofvorsteheramt Münchwilen

Veranstaltungskalender 
März 2023
bis 23.04.
• Skulpturen und Bilder von 

Christoph Terraz, Verein Villa 
Sutter, Villa Sutter

25./26.03.
• BiblioWeekend 2023, Bibliothek 

Münchwilen, Bibliothek Münch-
wilen

Di, 28.03.
• Begegnungstisch, Alterskommis-

sion, Alterszentrum Tannzapfen-
land

Fr, 31.03.
• Jahresversammlung 2023, VVM 

Münchwilen, Alterszentrum 
Tannzapfenland

Fr, 31.03.
• Freiwilligenanlass, Polit. Ge-

meinde Münchwilen, gemäss 
Einladung

April 2023
So, 02.04.
• Auff ührung Musical 10 Uhr, 

Evang. Kirchgemeinde, Turnhalle 
Oberhofen
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Enrico Kämpf, 071 960 03 40, www.gartenbau-kaempf.ch

Ihr Fach- und  
Ausbildungsbetrieb
seit 1997

WICK Liegenschaftentreuhand AG
9542 Münchwilen, T 071 969 30 10
www.wick-immo.chve
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BAUBEWILLIGUNGEN

Folgende Bewilligungen wurden, vor-
behältlich allfälliger Rekurse, erteilt an:
• Urs und Edith Hutter; Luft -Wasser 

Wärmepumpe Neuwies 11, Münch-
wilen

• Hans Näf; Neubau Solarcarport 
mit PV-Anlage Friedenstrasse 18, 
St. Margarethen

• Politische Gemeinde Münchwilen; 
Wärmepumpe Aussenaufstellung 
(Heizungssanierung Feuerwehr-
gebäude) Weinfelderstrasse 26a, 
Münchwilen

• Sandra und Philipp Joller; Wärme-
pumpe (Heizungssanierung) Gross-
ackerstrasse 21a, Münchwilen

• Auto Welt von Rotz AG, Wil; Er-
weiterung Autoabstellplätze und 

Abbruch Gebäude sowie Neubau 
Hagelnetze Wilerstrasse 72, Münch-
wilen

• Christian Meier; An-/Umbau Lauf-
stall Friedenstr. 41, St. Margarethen

• Martin Miesch, Tuttwil; Umbau 
EFH mit Einliegerwohnung Holz-
mannshaus 87, Eschlikon

• Beat Meier Bau AG, Bettwiesen; 
Neubau Mehrfamilienhaus mit 
Tiefgarage / Abbruch bestehendes 
Gebäude Gartenstrasse 20, Münch-
wilen

• Andreas Hörnlimann; Erweiterung 
Remise Holzmannshaus, Eschlikon

• Roland und Brigitte Horni; Luft -
Wärmepumpe Grossackerstasse 
13b, Münchwilen n

Aus dem Ressort Umwelt
Richtige Bereitstellung von Grün-
abfällen (Aktualisiert März 2023):
• Die Grünabfälle sind an den dafür 

vorgesehenen Sammelplätzen bereit 
zu stellen.

• Die mit einem grünen Metallschild 
bezeichneten Sammelstellen befi n-
den sich in der Regel an Strassenrän-
dern, nicht auf Privatgrundstücken. 

• Die Container dürfen den Fussgän-
ger- und Fahrverkehr nicht behin-
dern. Daher sind sie am Strassenrand 
der Reihe nach zu platzieren. Die 
Bereitstellung vor dem ordentlichen 
Abfuhrtag ist nicht gestattet.

• Die Sammelfahrzeuge sind mit einer 
Kammschüttung ausgerüstet, so dass 
nur noch Roll-Container mit 140, 
240, 660 und 800 Liter Inhalt geleert 
werden.

• Äste bis maximal zehn Zentime-
ter Durchmesser und Strauchwerk 
sauber aufeinander geschichtet be-
reitlegen (maximal ein Meter lang, 
keine Schnüre oder Drähte verwen-
den).

• Laub, Gras, Gartenabfälle nur in 
Containern ab 140 Liter Fassungs-
vermögen bereitstellen.

• Off ene Gebinde wie Körbe, Keh-
richteimer, Farbkübel usw. werden 
NICHT geleert.

Falsch bereitgestellte Grünabfälle 
werden nicht mitgenommen.

Häckseldienst vom 27. März 2023 – 
BITTE SCHNELL ANMELDEN
Falls Sie Ihr Schnittgut häckseln und 
in Ihrem Garten wiederverwenden 
möchten, bitten wir um Anmeldung 
für den Häckseldienst bis spätestens 
am 24. März, 16 Uhr: 
Werkhof, Waldeggstrasse 7, 
Münchwilen, 071 966 59 19 oder 
philipp.stieger@muenchwilen.ch.

Was wird gehäckselt
Baum- und Strauchschnitt, verholzte 
Gartenpfl anzen und Stauden, Äste 
und Holzstücke bis maximal zehn 
Zentimeter Astdurchmesser ohne 
Schnüre, Draht, Plastik etc.

Bereitstellung vom Häckselgut
Das Häckselgut ist unmittelbar am 
Strassenrand geordnet aufzuschich-
ten. Die Zu- und Wegfahrt mit Traktor 

und Maschine muss bis zum bereitge-
stellten Material möglich sein. Beim 
Aufschichten dicke Astenden voraus, 
so dass die dicken Enden problemlos 
in die Häckselmaschine eingeführt 
werden können.

Wichtig
• Häckselgut bis maximal zehn Zenti-

meter Astdurchmesser ungebündelt 
ab 7 Uhr am Strassenrand bereit legen

• Keine Wurzelstöcke
• Kein nasser, angefaulter oder erdiger 

Gartenabraum
• Werden die entsprechenden Behäl-

ter auf dem Hausplatz bereitgestellt, 
kann das Material direkt dort ab-
gefüllt werden. Fehlen Behälter, die 
Unterlage (Tuch oder Plastikauslage) 
oder ein schrift licher Hinweis wird 
das Grüngut nicht gehäckselt und 
nicht abgeführt.

Es ist sinnvoll, das anfallende Material 
im eigenen Garten wieder zu verwen-
den. So wird die von der Natur produ-
zierte Energie dem natürlichen Kreis-
lauf zugeführt und eine Verbesserung 
der Bodenstruktur erreicht.

Wertstoffsammlungen
Im Jahr 2022 und 2021 wurden fol-
gende Mengen gesammelt und ent-
sorgt:

Leider haben die gefundenen Fremd-
stoff e in den Grüngutsammlungen im 
Vergleich zum Vorjahr wieder zuge-
nommen.
Ein Niveau aus vergangenen Jahren 
wäre wünschenswert, müssen doch 
jährlich viele Arbeitsstunden für die 
Entfernung von Fremdstoff en aufge-
wendet werden. Insgesamt wurden 
1650 Tonnen Grüngut angeliefert, da-
von 591 Tonnen aus Grüngutsamm-
lungen, 1059 Tonnen wurden von 
Gärtnereibetrieben und Privatperso-
nen gebracht. 
Die Papier- und Kartonsammlungen 
sind nach wie vor rückläufi g. Nutzen 
Sie wieder vermehrt die bequeme Art 
der Altpapier- und Kartonentsorgung 

vor dem eigenen Haus. Sie unterstüt-
zen so direkt die Vereinskassen des 
Fussballclub Münchwilen sowie der 
Pfadi Hinterthurgau.

Entsorgungs-Sammelstelle, 
Waldeggstrasse 7, Werkhof:
Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr
Samstag von 8 bis 17 Uhr

Geschlossen:
Samstag ab 17 Uhr,
Sonntag ganzer Tag

Anlieferung:
nur für Einwohner der Gemeinde 
Münchwilen
Bitte halten Sie aus Rücksicht auf 
die Anwohner die angegebenen Ö� -
nungszeiten ein.

 Amt für Bau und Umwelt  n

2022 kg/Einw. 2021 kg/Einw.
Altpapier + Karton 97.58 t 16.80 kg  108.44 t 18.60 kg
Altöl 3.90 t 0.67 kg 4.520 t 0.78 kg
Grüngut 1650 t 0.283 kg 1650 t 0.283 kg
Altkleider 26.640 t 4.57 kg 25.350 t 4.35 kg

Einladung zur Orientierungsversammlung
Rahmengestaltungsplan «Oberhofen»
Eingebettet zwischen der Diversey und dem Regionalen Alterszentrum Tannzapfen-
land befi ndet sich das zirka 5.5 Hektaren grosse Planungsgebiet «Oberhofen».

Nach mehrjähriger intensiver Planung in Zusammenarbeit mit allen Grundeigentümern 
und Beteiligten kann der Entwurf des Planwerks präsentiert werden.

Wir laden die Bevölkerung herzlich zur Orientierungsversammlung am

Montag, 24. April um 19 Uhr
in die Turnhalle Oberhofen in Münchwilen ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich aus erster Hand von den Planern, Grundeigentümern 
und Vertretern der Gemeinde über die Entwicklung des neuen Quartiers zu informieren.

Die Pläne und Dokumente sind nach dem Anlass im 1. OG des Gemeindehauses ein-
sehbar und gleichzeitig auf der Homepage www.muenchwilen-tg.ch aufgeschaltet. 
Gemeinderat Münchwilen

Besitzen Sie einen Hund? 
Gemäss § 9 Abs. 2 Gesetz über das Halten von Hunden, müssen Halter 
registrierter Hunde Änderungen ihrer Personalien, die Personalien eines 

neuen Halters sowie den Tod des registrierten Hundes innert 30 Tagen der 
Wohnsitzgemeinde melden. Wir bitten Sie deshalb, die Änderungen jeweils mitzuteilen.

Registrierung
Alle Hunde 
müssen spätes-
tens drei Monate 
nach der Geburt, 

in jedem Fall jedoch vor der Weiter-
gabe durch den Tierhalter, bei dem 
der Hunde geboren wurde, mit einem 
Mikrochip gekennzeichnet und in der 
Heimtierdatenbank Amicus registriert 
werden. Ein Halterwechsel muss in der 
Hundedatenbank innerhalb von zehn 
Tagen nach der Übernahme des Hun-
des erfolgen. 
Bitte melden Sie sich bei den Einwoh-
nerdiensten, sofern Sie noch nicht als 
Hundehalter/-in im «Amicus» regis-
triert sind. Für die Anmeldung Ihres 
Hundes benötigen wir den Impfaus-
weis inkl. Chipnummer. Änderungen 
von Personalien und Adressen, Be-
sitzerwechsel und den Tod des Tieres 
können schrift lich oder telefonisch 
mitgeteilt werden. Der Tod und die 
Ausfuhr des Hundes ins Ausland ist 
zusätzlich direkt dem Amicus zu mel-
den. Weitere Informationen fi nden Sie 
auf www.amicus.ch.

Hundedatenbank «Amicus» 
Hundehalter/ -innen fi nden ihre Daten 
und Informationen auf der Website 
www.amicus.ch. Sie sehen die eigenen 
Personendaten sowie die Tierdaten der 
Hunde. 

Hundesteuer 
Die Rechnungen für die Hundesteuer 
2023 wurden im März 2023 den Hun-
dehaltern zugestellt. Die jährliche 
Hundesteuer beträgt für den ersten 
Hund 100 Franken und für jeden wei-
teren Hund im selben Haushalt 162.50 
Franken.

Hundeerziehungskurs 
Wer einen Hund mit einem Erwach-
senengewicht von mindestens 15 Kilo-
gramm hält, muss innerhalb eines Jah-
res nach Anschaff ung des Tieres einen 
Kurs über eine anerkannte praktische 
Hundeerziehung besuchen. Die an-
erkannte praktische Hundeerziehung 
umfasst einen Kurs mit mindestens 
zehn Lektionen mit Lerninhalten wie 
Leinenführigkeit, allgemeinem Ge-
horsam und Verhalten in der Umwelt 
und, sofern es das Alter des Hundes 
zulässt, einen Welpenkurs. Der Hun-
dehalter hat den Besuch des Hunde-
erziehungskurses auf Auff orderung 
der Gemeinde oder des Veterinäram-
tes nachzuweisen.  

Obligatorische Haftpfl ichtversicherung
Wir weisen Sie an dieser Stelle darauf 
hin, dass Hundehalter/-innen eine 
Haft pfl ichtversicherung mit einer De-
ckungssumme von mindestens drei 
Millionen Franken abschliessen müs-
sen. Das Risiko ist in der Regel in der 

üblichen Privat-Haft pfl ichtversiche-
rung eingeschlossen. Wir bitten Sie, 
dies in Ihrer Police zu prüfen. 

Bewilligungspfl icht potenziell 
gefährlicher Hunde
Wer einen potentiell gefährlichen 
Hund oder einen Hund aus einer 
Kreuzung mit einem potentiell ge-
fährlichen Hund im Kantonsgebiet 
halten oder ausführen will, benötigt 
eine kantonale Bewilligung. Personen, 
die einen potentiell gefährlichen Hund 
halten und im Kanton Th urgau ihren 
neuen Wohnsitz nehmen wollen, müs-
sen spätestens zehn Tage nach Zuzug 
beim Veterinäramt ein Bewilligungs-
gesuch einreichen. Die Bewilligung 
basiert auf einer Beurteilung der We-
senssicherheit des Hundes. Für Fragen 
wenden Sie sich bitte an das Veterinär-
amt des Kantons Th urgau.

Kontakt 
Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen 
gerne weiter. Rufen Sie bitte die Ein-
wohnerdienste an, Tel. 071 969 11 20, 
oder schreiben Sie eine E-Mail an 
info@muenchwilen.ch. Melden Sie 
bitte Hunde, die älter als fünf Monate 
sind, Änderungen Ihrer Personalien 
und Adressen, Besitzerwechsel und 
Tod des Tieres den Einwohnerdiensten 
Münchwilen.
 Einwohnerdienste n

Mit der Übergabe unserer Schreinerei per
1. Januar 2018 an unseren langjährigen
Stellvertreter Pius Specker und seiner Part-
nerin Patrizia Ammann ziehen wir uns aus
dem aktiven Produktionsprozess zurück.
Wir nutzen die Gelegenheit, um uns bei Ih-
nen für die Unterstützung während der ver-
gangenen 31 Jahren herzlich zu bedanken.
Ihre Wünsche und Anforderungen an un-
sere kleine Schreinerei waren uns Verpflich-
tung, um stets unser Bestes zu geben.

Pius Specker und Patrizia Ammann haben
unser gesamtes Inventar käuflich erwor-
ben und übernehmen auch einen Teil der
Mitarbeiter. Sie führen die Schreinerei auf

eigene Rechnung unter dem Namen Schrei-
nerei Specker GmbH und mieten unsere
Schreinereiliegenschaft mit Ausstellung per
1. Januar 2018

Die Erich Stör AG bleibt bestehen und wird
sich mit der Planung, Beratung und Beglei-
tung für Umbauten unserer Privatkunden be-
schäftigen. Der Firmensitz der AG befindet
sich neu an der Wiesenstrasse 19, 9542
Münchwilen.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie für Ihre künf-
tigen Schreinereiprojekte unsere Nachfol-
ger berücksichtigen.

Ursula und Erich Stör-Ammann

Ab 1. Januar 2018
Erich Stör AG ∙ Wiesenstrasse 19 ∙ 9542 Münchwilen
071 966 46 62 ∙ 079 433 70 22 ∙ info@stoer.ch

Ab 1. Januar 2018
Schreinerei Specker GmbH
Weinfelderstrasse 3A ∙ 9542 Münchwilen
071 966 16 46 ∙ 079 637 84 72
info@schreinerei-specker.ch ∙ www.schreinerei-specker.ch

B A U B E R A T U N G

Aus Schreinerei
Stör wird …

Schreinerei Specker GmbH 
Weinfelderstrasse 3A ∙ 9542 Münchwilen

071 966 16 46 ∙ 079 637 84 72
info@schreinerei-specker.ch 
www.schreinerei-specker.ch
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Informationen zur Prämienverbilligung 2023
Die Antragsformulare wurden Ende Februar den bezugsberechtigten Personen, welche per  

1. Januar 2023 den gesetzlichen Wohnsitz in Münchwilen hatten, zugestellt.

Anspruchsberechtigung
Für die Berechtigung massgebend 
sind die persönlichen Verhältnisse 
am 1. Januar 2023 (Ausnahmen: 
KurzaufenthalterInnen und Grenz-
gängerInnen). Nach diesem Stichtag 
Geborene sowie aus dem Ausland 
oder einem anderen Kanton zuzie-
hende Personen sind erst im Folgejahr 
bezugsberechtigt. Bei BezügerInnen 
von Ergänzungsleistungen wird die 
EL-Prämienpauschale durch das So-
zialversicherungszentrum Thurgau 
(SVZ TG) monatlich direkt an die 
Krankenkasse überwiesen. In diesem 
Fall ist keine Anmeldung mehr ein-
zureichen. 

Berechnungsgrundlage
Grundlage für die Berechnung der 
Prämienverbilligung 2023 ist die pro-
visorische Steuerrechnung 2022 per 
Stichtag 31. Dezember 2022. Massge-
bend ist die einfache Steuer der satz-
bestimmenden Faktoren. Lassen sich 
für die Prämienverbilligung 2023, 
gestützt auf die definitive Steuer-
veranlagung 2023, verschlechterte 
wirtschaftliche Verhältnisse nach-
weisen, so können die betreffenden 

Personen innert 60 Tagen nach Er-
halt der Schlussrechnung eine Neu-
bemessung der Prämienverbilligung 
bei der Krankenkassen-Kontrollstelle 
verlangen. Bei GrenzgängerInnen 
und KurzaufenthalterInnen wird das 
im Jahr 2023 in der Schweiz erzielte 
Einkommen und bei IPV-berechtig-
ten Familienmitgliedern zusätzlich 

das ausländische Einkommen und 
Vermögen kaufkraftbereinigt.

Ablauf
Die Gemeinden ermitteln per 1. Ja-
nuar 2023 die bezugsberechtigten 
Personen. Die Antragsformulare 
wurden anfangs März versendet. Die 
Krankenkassen-Kontrollstelle bittet 

die Bezugsberechtigten das Antrags-
formular komplett auszufüllen und 
zu unterschreiben. Falls die Kran-
kenkasse nicht mit der aufgedruck-
ten Krankenkasse übereinstimmt 
oder keine eingetragen ist, benötigt 
die Krankenkassen-Kontrollstelle 
zusätzlich eine Kopie der Kranken-
kassenversicherungspolice gültig ab 
1. Januar 2023. Das Formular muss 
innerhalb von 30 Tagen seit Empfang 
an die Krankenkassen-Kontrollstelle 
Münchwilen retourniert werden.
KurzaufenthalterInnen müssen ihren 
Anspruch spätestens 30 Tage vor ihrer 
Abreise ins Ausland bzw. vor Ablauf 
der Aufenthaltsbewilligung bei der 
Gemeinde unter Vorweisung des 
Versicherungsausweises und Nach-
weis der Prämienbeitragszahlungen 
geltend machen. GrenzgängerInnen 
haben ihren Antrag auf Prämienver-
billigung bis 31. Dezember 2023 bei 
derjenigen Gemeinde zu beantragen, 
wo ihr Arbeitgeber seinen Sitz hat.

Auszahlungen
Jeweils anfangs Monat, erstmals ab 
Juli 2023, erfolgt die Auszahlung 
durch das Sozialversicherungszent-

rum Thurgau an die Krankenkasse 
der Bezugsberechtigten. Die Gut-
schrift wird vorgängig durch eine 
Zahlungsmitteilung angezeigt.

Weitere Informationen
Der Anspruch auf Prämienverbil-
ligung 2023 aufgrund der vorjähri-
gen provisorischen Steuerrechnung 
verfällt am 31. Dezember 2023. 
Wenn das Formular nicht fristge-
recht eingereicht wurde, kann auch 
keine Neubemessung aufgrund der 
Schlussrechnung verlangt werden. 
Sollten Sie von Ihrer Wohngemeinde 
im Frühjahr keinen Antrag erhalten 
haben und sind Sie der Meinung, dass 
Sie aufgrund Ihrer Steuerfaktoren 
zum Bezug der Prämienverbilligung 
berechtigt sind, melden Sie sich bis 
spätestens 31. Dezember 2023 bei der 
Wohngemeinde, in der Sie am 1. Ja-
nuar 2023 den Wohnsitz hatten. Diese 
Gemeinde wird Ihr Gesuch prüfen 
und Sie über das Ergebnis orientieren. 
Für weitere Fragen zur Prämienver-
billigung wenden Sie sich bitte an die 
Krankenkassen-Kontrollstelle Mün-
chwilen (Tel. 071 969 11 20).
 Einwohnerdienste n

Prämienverbilligung für Erwachsene 
Es gelten drei Abstufungen:
Einfache Steuer zu 100 Prozent 
in Franken

Prämienverbilligung 2023
in Franken

bis 400.00 2868.00
bis 600.00 2148.00
bis 800.00 1428.00

Für Personen, die ein steuerbares Vermögen aufweisen, wird keine  
Prämienverbilligung entrichtet.

Prämienverbilligung für Kinder 
Prämienverbilligung für Kinder bis zum vollendeten 18. Altersjahr  
(Jahrgänge 2005 bis 2022) beträgt: 

Einfache Steuer zu 100 Prozent 
in Franken

Prämienverbilligung 2023
in Franken

bis   1600.00 1008.00

In der Schweiz nach dem KVG obligatorisch versicherte Kinder, deren Eltern 
ein steuerbares Vermögen ausweisen, erhalten keine Prämienverbilligung.

Sport- und Kultur; Gemeindeduell
Liebe Münchwiler Bevölkerung
Auch dieses Jahr werden wir als Ge-
meinde am Coop-Gemeindeduell von 
schweiz.bewegt teilnehmen, ganz nach 
dem Motto jede Minute zählt.
Zusammen mit unseren regionalen 
Vereinen werden wir den ganzen 
Monat Mai hindurch diverse Bewe-
gungsanlässe organisieren, damit 
wir gemeinsam möglichst viele Be-
wegungsminuten sammeln können. 
Dabei mitmachen werden – um nur 
einige zu nennen – der Turnverein 
Münchwilen, der FC Münchwilen, 
die Pfadi Hinterthurgau und auch 
die Feuerwehr Region Münchwilen. 
Unser Ziel ist es, als Gemeinde eine 
Platzierung unter den ersten acht zu 
erreichen. Der Startschuss für diesen 
einmonatigen Event wird am 1. Mai 
mit unserer Maiwanderung fallen.
Sie können auch privat Minuten sam-
meln; laden Sie dazu einfach die App 
«Coop Gemeinde Duell» herunter 
und sammeln Sie Minuten für unser 

Gemeindeduell. Haben Sie vielleicht 
Ideen für einen Anlass, damit wir ge-
meinsam Minuten sammeln können? 
Gerne können Sie uns diese zustellen 
per Mail an susanne.hagen@muen-
chwilen.ch, dann können wir den 
Event für Sie erfassen und aufschalten, 
so dass alle davon erfahren.
Wir von der Kultur- und Sportkom-
mission freuen uns auf den Event 
mit Ihnen und hoffen auf viele Bewe-
gungsminuten.

 Sport- und Kulturkommission n

Änderung der Öffnungszeiten 
Auf Grund einer rückläufigen Nutzung der Freitagabendausleihe, haben wir uns 
dazu entschlossen, unsere Öffnungszeiten versuchshalber bis Ende 2023 
wie folgt abzuändern:
Neu: 
Mittwoch,  18 bis 20 Uhr (vorher 16 bis 18.30 Uhr) und
Freitag,  16 bis 18.30 Uhr (vorher 18 bis 20 Uhr).
Die Zeiten sind ab Mittwoch, 12. April gültig.
Wir hoffen, dass diese Änderungen eher den Kundenwünschen entspricht und 
freuen uns auf Ihren Besuch.
Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
 Das Bibliotheksteam

Was ist WPO-Impuls?
Regionale Unternehmen treffen auf 
Nachwuchskräfte und Studierende 
aus der Region. Die Unternehmen 
präsentieren den Teilnehmenden 
eine Innovation möglichst erleb-
nisorientiert an sogenannten In-
novation Islands. Die Nachwuchs-
kräfte können mit den Unterneh-
men diskutieren, fachsimpeln und 
netzwerken. Am Ende wählen die 
Nachwuchskräfte in einer Live-Ab-
stimmung die beste Innovation der 

Region. Der Event geht im CUBIC 
Innovation Campus der Firma Büh-
ler, Branding-Partnerin von WPO, 
über die Bühne.
WPO-Mitgliedgemeinden: Wil, 
Uzwil, Jonschwil, Kirchberg, Lütis-
burg, Oberbüren, Niederbüren, Zu-
zwil, Niedehelfenschwil, Oberuzwil, 
Rickenbach, Wilen, Braunau, Bett-
wiesen, Tobel-Tägerschen, Sirnach, 
Münchwilen, Eschlikon, Fischingen, 
Aadorf, Wängi, Lommis, Wängi.

WPO-Impuls zum Dritten: Unternehmen können  
sich jetzt mit ihren Innovationen bewerben

WPO-Impuls geht in die dritte Runde: Am 14. September krönt WPO wiederum im  
CUBIC der Firma Bühler die beste Innovation der Region. Firmen und Gemeinden aus  

dem Perimeter der Regio Wil können sich ab sofort mit ihrer Innovation bewerben.

«Anlässe wie WPO-Impuls sind sehr 
wichtig. Es entsteht ein Networking-
Effekt und man sieht, was andere 
Unternehmen auf dem Weg bis zur 
Innovation machen», sagt Pascal 
Schwarz, CEO der FLAWA AG und 
Sieger des zweiten WPO-Impuls 
2022. Sein Unternehmen räumte mit 
einem intelligenten Notfallkoffer den 
Titel «Beste Innovation der Region» 
ab. Doch nicht nur dem Gewinner-
Unternehmen hat der Event Spass 
gemacht: Auch die anderen Unter-
nehmen wussten die Plattform für 
ihre Innovationen zu schätzen und 
empfehlen den Firmen aus der Region 
in Videostatements, sich mit einer In-
novation für WPO-Impuls 2023 am 
14. September zu bewerben. Dies ist 
ab sofort via wirtschaftsportal-ost.
ch/aktuell/wpoimpuls2023/ möglich. 
Bewerbungen können bis Ende Mai 
eingereicht werden. 

Innovation verschiedener Natur
Die Innovationen können verschie-
dener Natur sein: Von speziellen 
Verfahren, über einzigartige Dienst-
leistungen bis hin zu Produkt- oder 
Prozessinnovationen ist bei WPO-
Impuls alles willkommen. Bei der An-
meldung der Firmen entscheidet nicht 
das Kriterium «de Gschneller isch de 
Gschwinder», sondern WPO trifft 
aus allen fristgerecht eingegangenen 
Bewerbungen die Auswahl der glück-
lichen Teilnehmenden. Dabei achtet 
WPO darauf, dass ein guter Mix aus 
vertretenen Unternehmen, Branchen 
und Innovationsarten entsteht – auch 
hinsichtlich der geografischen Vertei-
lung. Eine Mitgliedschaft bei WPO 
ist keine zwingende Voraussetzung: 

Entweder hat das Unternehmen den 
Firmensitz in einer der 23 WO-Mit-
gliedgemeinden oder ist selbst direk-
tes Mitglied von WPO.

Wiederum ein junges Zielpublikum
Auch beim dritten WPO-Impuls soll 
jungen Fachkräften und Studierenden 

die Innovationskraft unserer Region 
vor Augen geführt und der Austausch 
mit Unternehmen gefördert werden. 
Daher sollten die Teilnehmenden, die 
nach den Sommerferien intensiv ge-
sucht werden, idealerweise nicht älter 
als 40 Jahre sein.
 n
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HANDÄNDERUNGEN:

• 1. Februar 2023, Münchwilen, 
Grundstück Nr. 2041, 628 m2, Land, 
Säntisstrasse 11, Wohnhaus; Veräus-
serer Erben Kaiser Wilhelm Ferdi-
nand, Münchwilen; Erwerber Lüthi 
Hans-Peter, Rickenbach b. Wil.

• 7.  Februar 2023, Münchwilen, 
Grundstück Nr. 1385, 6281 m2, Land, 
Eschlikonerstrasse 20, Verwaltungs-
gebäude; Veräusserer Diversey Eu-
rope B.V., Utrecht Niederlande; Er-
werber Lark Hill AG, Wilen bei Wil.

• 17.  Februar 2023, Münchwilen, 
Grundstück Nr.536, 819 m2, Land, 
Rietwiesen 8, Wohnhaus, Garage; 
Veräusserer Michel Rolf, Münch-
wilen; Erwerber Köberle Andreas 
und Nicole, Wilen b. Wil.

• 20  Februar 2023, Münchwilen, 
Grundstück Nr. S341, 5½-Zim-
mer-Wohnung, Neugrütstrasse 25, 
66⁄1000 StWE; Veräusserer Brogna 
Daniela, Münchwilen; Erwerber 
Picarelli Angelo und Oliveto Giu-
seppe und Filomena, Münchwilen.

• 24. Februar 2023, Münchwilen, 
Grundstück Nr.S63, 4½-Zimmer-

Wohnung, Murgtalstrasse 6, 36⁄1000 
StWE; Veräusserer Brenner Chris-
toph, Risch; Erwerber Cavallaro 
Salvatore und Stella, Wängi.

• 7. Februar 2023, Münchwilen, Grund-
stück Nr.995, 353 m2, Land, Gross-
ackerstrasse 34, Wohnhaus; Veräus-
serer Ippazio Rao und Emilia; Mün-
chwilen TG, Erwerber Brogna Ame-
deo und Daniela, Münchwilen TG.

• 28.  Februar 2023, Münchwilen, 
Grundstück Nrn.S462, S463, S464, 
S465, S466, S467, S468 und S469, 
Laden, 1½-Zimmer-Wohnung, 
4½-Zimmer-Wohnung, 4½-Zimmer-
Wohnung, 4½-Zimmer-Wohnung, 
4½-Zimmer-Wohnung, 4½-Zimmer-
Wohnung und 3½-Zimmer-Woh-
nung, Weinfelderstrasse 14, 177⁄1000 
StWE, 40⁄1000 StWE, 130⁄1000 
StWE, 130⁄1000 StWE, 130⁄1000 
StWE, 130⁄1000 StWE, 130⁄1000 
StWE und 107⁄1000 StWE; Veräusse-
rer Mode Gamma AG, Münchwilen; 
Erwerber GMÜNDER & GAMMA 
AG, Wil.

n

Abwasserverband Oberes Murgtal
Bauarbeiten schreiten voran
Abschluss des Ausbaus Kapazität 
wird im Herbst 2023 abgeschlossen
Vor gut zwei Jahren Jahren wurden 
die Bauarbeiten bei der Abwasser-
reinigungsanlage (ARA) Münchwi-
len gestartet. Wegen Lieferengpässen 
wurde der Bau verzögert. Auch die 
Teuerung macht den Verantwortli-
chen zu schaff en.  Im Jahr 2020 haben 
die Delegierten des Abwasserverbands 
Oberes Murgtal (AVOM) einen Kredit 
über 7,162 Millionen Franken für die 
Teilsanierung und die Erweiterung 
der Biologie der Abwasserreinigungs-
anlage Münchwilen gesprochen. Diese 
Teilsanierung und Erweiterung der 
mechanischen und biologischen Rei-
nigungsstufen wird die Kapazität der 
ARA von heute 25›000 Einwohner-
gleichwerten auf 38›000 Einwohner 
erhöhen. Gleichzeitig werden Opti-
mierungen und Werterhaltungsmass-
nahmen bei Anlageteilen der mecha-
nischen und biologischen Reinigungs-
stufe umgesetzt.

Arbeiten in Etappen
Als erstes wurde der Neubau für die 
unterirdische Gebläsestation erstellt. 

Die eigentliche Kapazitätssteigerung 
erfolgte in den bestehenden Belüf-
tungsbecken. Anstelle des Neubaus von 
zusätzlichen Becken wurde die Verfah-
renstechnik in den bestehenden Be-
cken geändert. Das vom Abwasserver-
band gewählte Hybrid-Wirbelbett-Ver-
fahren ist eine Kombination des klas-
sischen Belebtschlammverfahrens mit 
auf einem Trägermaterial aufgewach-
senen Biofi lm. Diese Umbauten erfol-
gen in mehreren Etappen und sind im 
Sommer 2022 abgeschlossen worden. 
Ebenfalls in dieser Zeit wurden diverse 
Werterhaltungsmassnahmen, wie der 
Ersatz der Rechenanlage, der Rück-
laufschlammpumpen und der Räumer 
in den Nachklärbecken umgesetzt. Im 
laufenden Jahr ist die Optimierung 
der Vorklärung und der Neubau von 
Steinfang und Zulaufh ebewerk vor-
gesehen. In Bezug auf die maschinelle 
Vorklärung wird die ARA Münch-
wilen in der Schweiz als eine der ersten 
Anlagen in Betrieb gehen können. Der 
Bauabschluss dieses Projektes ist auf 
Herbst 2023 geplant. 

Lieferengpässe und Preisschwankungen
Wegen der massiven Teuerung in 

einzelnen Bereichen mussten die Pla-
ner Projektänderungen in Betracht 
ziehen. So wurde statt der Stahlhalle 
für die Maschinelle Vorklärung das 
Projekt in Holzausführung geplant. 
«Der Ausbau kämpft  mit den Um-
ständen wie Lieferengpässen und 
starken Preisschwankungen. Dank 
einer straff en Planung und fl exiblen 
Unternehmern sind wir sowohl, was 
die Kosten, als auch die Terminpla-
nung betrifft   auf Kurs», so Betriebs-
leiter Hansueli Zbinden.  Bereits jetzt 
zeichnet sich durch den Ersatz der 
teilweise über zwanzigjährigen Ge-
bläse eine deutliche Einsparung in 
Bezug auf die elektrische Energie ab.

  n

ARA Münchwilen
Die Abwasserreinigungsanlage 
(ARA) Münchwilen reinigt das 
Abwasser der Politischen Ge-
meinden Bettwiesen, Braunau, 
Wil (ehemals Gemeinde Bronsch-
hofen), Eschlikon, Fischingen, 
Münchwilen und Sirnach.

Vorbetonierter Kanal zur Aufnahme der
Trommelsiebe.

Einsetzten der Trommelsiebe zur maschinellen 
Vorklärung.

Einblick in den Rohbau der neuen Maschinen-
halle.

Rohbau der Maschinenhalle.

Energie und Kosten sparen dank Beratung

Gerade in der aktuellen Situation der 
hohen Energiepreise sowie der drohen-
den Energieverknappung ist Beratung 
zum effi  zienten Einsatz der Energie 
Gold wert. Dafür steht in den Gemein-
den Aadorf, Eschlikon, Münchwilen, 
Sirnach und Wängi die Th urgie Ener-
gieberatung zur Verfügung. Ob sich 
ein Hauseigentümer in diesem Winter 
überlegt, die fossile Heizung durch ein 
System mit erneuerbaren Energien zu 
ersetzen, sich mit dem Gedanken trägt, 
die Sonnenenergie zu nutzen oder ein 
Gewerbetreibender seine Liegenschaft  
sanieren will: Am Anfang jedes Bau-
projekts steht die Energieberatung. 

Massgescheidertes Angebot
Die Energieberatung Th urgie bietet 
eine breite Palette an Dienstleistungen 
an. Im Vordergrund steht die kosten-
lose Erstberatung. Sie gibt Hauseigen-
tümerinnen und Mietern einen Über-
blick, wie sie – auch mit einfachen 
Massnahmen – Strom- und Heizkos-
ten reduzieren können. Zu den weiteren 
Angeboten gehört die Impulsberatung 
«erneuerbar heizen». Auf Basis einer 
Analyse der bestehenden Heizung, der 
Wärmeverteilung im Haus und der Er-
mittlung des Wärmebedarfs schlägt ein 
Energieberater den Hauseigentümern 
geeignete Heizsysteme vor und ver-

gleicht deren Kosten. Das 
Ziel ist dabei der Umstieg 
auf ein erneuerbares Sys-
tem, um die Abhängig-
keit von fossilen Ener-
gien zu mindern sowie 
den CO2-Ausstoss sowie 
den Energieverbrauch zu 
reduzieren. Die Impuls-
beratung «Energie vom 
Dach» zeigt, wie sich das 
Potenzial der Solarener-
gie optimal ausschöpfen 
lässt. Hauseigentümer er-
fahren einerseits, ob sich 
eine Photovoltaikanlage 
zur Stromproduktion 
oder eine thermische So-
laranlage für die Warm-
wassererzeugung eignet. 
Andererseits kennen sie 
Erträge sowie Kosten für 
eine geeignete Anlage. 
Das Beratungsmodul 
Stromcheck Plus deckt 
Stromfresser im Haushalt 
auf. Im Rahmen einer Begehung unter-
sucht ein Energieberater ein Gebäude 
auf Schwachstellen und leitet konkrete 
Massnahmen zur Optimierung des 
Stromverbrauchs ab. Auch beim Be-
ratungsmodul Beleuchtung analysiert 
eine Fachperson die aktuelle Beleuch-
tungssituation, geht auf ökonomische 
und ökologische Vorteile verschiede-
ner Beleuchtungsmittel ein und gibt 

Empfehlungen für einen allfälligen 
Austausch der Lampen. Vereinbaren 
Sie einen Termin für eine Energiebera-
tung: https://www.thurgie.ch/thurgie-
energieberatung/
Für neutrale Energieberatung steht in 
den Gemeinden Aadorf, Eschlikon, 
Münchwilen, Sirnach und Wängi die 
Th urgie Energieberatung zur Verfü-
gung. n

Alterskommission Münchwilen
Mittagstisch im Regionalen Alterszentrum Münchwilen
Der nächste Mittagstisch für die Münchwiler Seniorinnen und Senioren fi ndet am 
Dienstag, 28. März, statt. Es sind alle herzlich dazu eingeladen. Anmeldungen 
nehmen entgegen: Luzia Scherrer, Telefon 071 966 70 42 und Trudi Eugster,
Telefon 071 966 29 69.

Senioren-Wandertag Wängi
Am Mittwoch, 19. April, führt die Wanderung dem Lützelsee entlang.
Hombrechtikon-Herschmettlen-Hinwil
Das Wanderprogramm mit den näheren Angaben fi ndet man auf der Homepage 
der Gemeinde Wängi unter «waengi60plus».

Zusammen alt werden dürfen – 
Vorsorge für Tiere

Seit Anfang 
Jahr ist das re-
vidierte Erb-
recht in Kraft  
getreten. Eltern 

und Geschwister müssen nicht mehr 
mit einem Pfl ichtteil berücksichtigt 
werden. Aus diesem Grund hat der 
Schweizer Tierschutz ebenfalls den 
«Testament-Ratgeber für Tierfreunde» 
überarbeitet.

Das Faltblatt 
«Zusammen alt 
werden dürfen» 
ist ebenfalls ein 
Ratgeber, falls 
ältere Personen 
sich noch auf ein 
Haustier ein-
lassen möchten. 

Die beiden Bro-
schüren enthalten 
praktische Tipps 
und rechtliche 
Auskünft e, wie für 
Tiere vorgesorgt 
werden kann.

Sie möchten mehr darüber erfahren? 
Die Ratgeber sind auf unserer Home-
page www.tsv-sirnach.ch als .pdf auf-
geschaltet. Bei Interesse senden wir 
Ihnen gerne ein Exemplar zu. 

Melden Sie sich bitte hierfür per 
E-Mail an tsv-sirnach@bluewin.ch 
oder 052 315 66 33.

 n

Münchwiler Newsletter
umfassend und aktuell 
informiert …
Jetzt anmelden unter: 
www.muenchwilen-tg.ch 
unter der Rubrik Gemeinde /
News / Newsletter.
Markieren Sie die Rubriken, die Sie 
abonnieren möchten, wählen Sie 
die Versandart «sofort» oder allen-
falls «gesammelt» und erhalten die 
 Beiträge in Form einer Zusammen-
fassung.


